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Abkürzungsverzeichnis 
 
Abs.   Absatz 
ARAP   aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
BgA   Betrieb gewerblicher Art 
bzw.   beziehungsweise 
d. h.   das heißt 
etc.   et cetera 
EUR   Euro 
e. V.   eingetragener Verein 
FAG   Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern 
f   folgender(es) 
ff   folgende 
GmbH   Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GmbHG  Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
HFA   Hauptfachausschuss 
HGB   Handelsgesetzbuch 
IDW   Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf 
i. d. F.   in der Fassung 
i. S. d.   im Sinne des/der 
i. W.   im Wesentlichen 
KVS   Kommunaler Versorgungsverband Sachsen 
lfr.   langfristig 
lit.   littera (Buchstabe) 
NKHR   Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen 
PS   Prüfungsstandard des IDW 
rd.   rund 
RückAbzinsV  Verordnung über die Ermittlung und Bekanntgabe der Sätze zur Abzinsung 

von Rückstellungen (Rückstellungsabzinsungsverordnung)  
SächsGemO Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen  
SächsKomHVO Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die  
  kommunale Haushaltswirtschaft  
SächsKomPrüfVO Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über das 
 kommunale Prüfungswesen  
SAKD Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung, Bischofswerda  
SSG Sächsischer Städte und Gemeindebund  
SRH Sächsischer Rechnungshof  
TEUR Tausend Euro 
v. a.   vor allem 
Vj.   Vorjahr 
VwV KomHSys Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

 die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie  
  Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im 
  Freistaat Sachsen 
z. B.    zum Beispiel 
 
 

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe 
von ± einer Einheit (EUR, % usw.) auftreten. 
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A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung 
 

I. Prüfungsauftrag 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Stützengrün (nachfolgend auch kurz: „Gemeinde“) hat in seiner 
Sitzung am 23.05.2023 beschlossen, mich mit der  

Örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2023 der  
Gemeinde Stützengrün gemäß § 104 SächsGemO 

 
zu beauftragen. Der Prüfungsauftrag der Gemeinde Stützengrün, vertreten durch den Bürgermeis-
ter, datiert vom 31.05.2023. 

Mit der Einführung des Systems der doppelten Buchführung („Doppik“) im Jahr 2013 ist die Ge-
meinde gemäß § 88 Abs. 1 SächsGemO verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Jahresabschluss aufzustellen, der gemäß § 88 Abs. 2 SächsGemO aus der Ergebnisrech-
nung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung besteht und um einen Anhang zu erwei-
tern sowie durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern ist.  

Vor Feststellung durch den Gemeinderat sind der Jahresabschluss einschließlich des Anhangs mit 
allen Anlagen und der Rechenschaftsbericht gemäß § 104 Abs. 1 SächsGemO durch das Rech-
nungsprüfungsamt zu prüfen.  
 
Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern können stattdessen gemäß § 103 Abs. 1 Satz 2 
GemO einen geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüfer bestellen, oder sich eines anderen kom-
munalen Rechnungsprüfers, eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
bedienen. 
 
Für die Auftragsdurchführung und meine Verantwortlichkeit gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die 
mit der Gemeinde Stützengrün vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 
2017 (kurz: „AAB“). Gemäß Nr. 9 Abs. 1 AAB gilt für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen die Haf-
tungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB. 

Meine Berichterstattung über Gegenstand, Art und Umfang, Prüfungsansatz sowie das Ergebnis der 
örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich Anhang mit allen Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2023 erfolgt auf der Grundlage der SächsKomPrüfVO und soweit sachlich zutreffend unter 
analoger Berücksichtigung allgemeiner Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-
schlussprüfungen gemäß IDW PS 450 n. F. i. V. m. dem IDW Prüfungsstandard Prüfung des Jah-
resabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730). 

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Ge-
meinde Stützengrün zu sein und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwen-
den, sodass ich Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten über-
nehme, es sei denn, dass ich mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung ge-
schlossen hätte oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.  

 
Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren 
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe. 
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II. Sonstige Feststellungen 
 
Der Jahresabschluss ist gemäß § 88c Abs. 1 und 2 SächsGemO innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und bis zum 31. Dezember des Folgejahres fest-
zustellen. 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
21.03.2023 (GR 7/216/2023). 

Die Haushaltssatzung soll der Rechtsaufsichtsbehörde einen Monat vor Beginn des Haushaltsjah-
res 2023 vorliegen, § 76 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO. 

B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung, Prüfungsansatz 

I. Gegenstand der Prüfung 

Ich habe im Rahmen des mir erteilten Auftrags entsprechend § 104 Abs. 1 SächsGemO in Verbin-
dung mit § 10 Abs. 1 und 2 SächsKomPrüfVO die Buchführung, den Jahresabschluss – bestehend 
aus Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sowie Anhang – und den Re-
chenschaftsbericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften geprüft.  

Beurteilungskriterien für meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts 
waren die Vorschriften der §§ 10,11, 12 SächsKomHVO.  

Der Bürgermeister der Gemeinde Stützengrün trägt die Verantwortung für die Buchführung, den 
Jahresabschluss, den Rechenschaftsbericht sowie die mir erteilten Auskünfte und vorgelegten Un-
terlagen. Meine Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen 
Prüfung gemäß §§ 88, 104 SächsGemO zu beurteilen. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben 
der örtlichen Prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückschlüsse auf 
den Jahresabschluss ergeben. 

Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände (z. B. Unterschlagungen und sonstige 
Untreuehandlungen) und außerhalb der Rechnungslegung begangene Ordnungswidrigkeiten wa-
ren nicht Gegenstand meines Auftrags. 

Nicht Gegenstand meines Auftrags war die Prüfung der Teilhaushalte, Teilergebnisrechnungen 
und Teilfinanzrechnungen sowie der Zusammenfassung investiver Maßnahmen nach Teilhaushal-
ten und des Investitionsprogramms. 

 

II. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung, Prüfungsansatz  

Ich habe die Prüfungsdurchführung nach Art, Umfang und Ergebnis in meinen Arbeitspapieren do-
kumentiert. 
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Die Prüfung habe ich im Monat März 2026 durchgeführt. 

Meine Prüfung habe ich gemäß den Vorschriften der §§ 10 ff SächsKomPrüfVO sowie unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so durchzuführen, dass mit hinreichen-
der Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Rechen-
schaftsbericht frei von wesentlichen Unrichtigkeiten und Verstößen sind. 

Auf dieser Basis habe ich die Prüfung des Jahresabschlusses mit der Zielsetzung angelegt, solche 
Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erken-
nen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage i. S. d. § 10 Abs. 2 SächsKomPrüfVO wesentlich auswirken. 

Im Rahmen meines risikoorientierten Prüfungsvorgehens habe ich zunächst eine Prüfungsstrate-
gie entwickelt. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds der 
Gemeinde Stützengrün und auf Informationen, die ich im Rahmen von Gesprächen mit Verantwort-
lichen der Gemeindeverwaltung über mögliche Risiken und Fehlerquellen gewonnen habe. Die 
hieraus gewonnenen Erkenntnisse habe ich bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlun-
gen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, 
des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt.  

In meinem Prüfungsprogramm habe ich die Schwerpunkte meiner Prüfung, Art und Umfang der 
Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf festgelegt und dabei die Grundsätze der 
Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet. Daher und gemäß § 6 SächsKomPrüfVO habe 
ich mein Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen. 

In Anbetracht der überschaubaren Größe der Gemeinde Stützengrün und der Übersichtlichkeit ih-
rer Verfahrensabläufe habe ich im vorliegenden Fall im Wesentlichen Einzelfallprüfungen durchge-
führt. Dabei habe ich folgende Prüfungsschwerpunkte gesetzt bzw. erwähnenswerte Prüfungs-
handlungen durchgeführt: 

• Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung 

• Vollständigkeit des Jahresabschlusses, insbesondere seiner Bestandteile 

• Rechenschaftsbericht 

• Prüfung der Zugänge, Abgänge und Bewertung des Anlagevermögens und der damit korres-
pondierenden Entwicklung des Sonderpostens für empfangene Investitionszuwendungen 

• Prüfung des Bestehens und der Werthaltigkeit der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtli-
chen Forderungen 

• Prüfung der liquiden Mittel 

• Prüfung des Basiskapitals und der Entwicklung der Rücklagen innerhalb des Postens Kapi-
talposition 
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• Vollständigkeit, Inanspruchnahme und Bewertung der Rückstellungen 

• Prüfung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

• Prüfung der sonstigen Verbindlichkeiten 

• Analyse und Ausweis der Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung 

• Analyse und Ausweis der Posten der Finanzrechnung 

• Vollständigkeit und Richtigkeit des Anhangs und seiner Anlagen 

• Sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßige Begründung und Belegung der einzelnen Rech-
nungsbeträge  

Darüber hinaus wurden Abschlussposten durch Belegnachweise, vertragliche Unterlagen, Neben-
bücher (u. a. Anlagenbuchhaltung, Sonderpostenbuchhaltung, Debitoren und Kreditoren), Bestäti-
gungen und Bescheide, Verwendungsnachweise, Prüfvermerke und sonstige Aufzeichnungen und 
Unterlagen der Gemeinde geprüft. 

Aufgrund der großen Zeitspanne zwischen dem Haushaltsjahr 2023 und dem Prüfungszeitpunkt 
wurde auf die Einholung von Saldenbestätigungen für Forderungen und Verbindlichkeiten sowie 
von Rechtsanwaltsbestätigungen verzichtet. 

Guthaben bei und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden durch Kontoauszüge nach-
gewiesen.  

Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Der Bürgermeister hat mir 
die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie der Buchführung, des Jahresab-
schlusses schriftlich bestätigt. 

Gemäß §§ 8, 10 SächsKomPrüfVO werden in meinem Prüfungsbericht nur wesentliche Aussagen 
und Feststellungen im Rahmen des Prüfungszwecks einschließlich der dazu erforderlichen Dar-
stellungen der finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere der Vermögenslage 
zum 31.12.2023 und der Ertrags- und Finanzlage des Haushaltsjahrs 2023 der Gemeinde darge-
stellt.  

  
C. Darstellung und Erläuterung des Jahresabschlusses für das 

Haushaltsjahr 2023 (Finanzielle und wirtschaftliche Verhältnisse) 

I. Vermögensrechnung 
(Vermögenslage, Kapitalstruktur, § 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SächsGemO) 

 
In der nachstehenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten aus der Vermögensrechnung 
(Bilanz) nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und dem 
Vorjahresabschluss zum 31.12.2022 gegenübergestellt. 
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Zu Einzelheiten verweise ich auf die Vermögensrechnung und die detaillierten Erläuterungen der 
Gemeinde zu den einzelnen Posten der Vermögensrechnung im Anhang mit allen Anlagen und im 
Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2023.  
 
 

  

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung

TEUR TEUR TEUR

Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 29 27 2

Sachanlagevermögen 21.974 20.285 1.689

Finanzanlagevermögen 3.127 3.105 22

Anlagevermögen 25.130 23.417 1.713

Vorräte 63 52 11

Öffentlich-rechtliche Forderungen 871 1.457 -586

Privatrechtliche Forderungen 313 353 -40

Liquide Mittel 2.011 2.779 -768

Umlaufvermögen 3.258 4.641 -1.383

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 7 12 -5

28.395 28.070 325

Kapital

Basiskapital 5.090 5.182 -92

Rücklage des ordentlichen Ergebnisses 5.024 4.503 521

Rücklage des Sonderergebnisses 1.354 1.352 2

Eigenkapital (Kapitalposition) 11.468 11.037 431

Sonderposten für Investitionszuwendungen 10.688 10.955 -267

Sonstige Sonderposten 0 0 0

Wirtschaftliches Eigenkapital 22.156 21.992 164

Rückstellungen 15 83 -68

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.656 1.803 -147

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 352 295 57

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2 0 2

sonstige Verbindlichkeiten 4.214 3.898 316

Fremdkapital 6.239 6.079 160

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0

28.395 28.070 323
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II. Ergebnisrechnung  
(Ertragslage, § 104 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 SächsGemO) 

 
Die Ertragslage für das Haushaltsjahr 2023 stellt sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
zusammengefasst im Vergleich zum Vorjahr 2022 wie folgt dar. 
 

 
 
Zu Einzelheiten verweise ich auf die Ergebnisrechnung und die ausführlichen Erläuterungen zu 
den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung im Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresab-
schluss 2023.  

 
  

2023 2022 Veränderung

TEUR TEUR TEUR

Steuern und ähnliche Abgaben 2.956 2.892 64

(Schlüssel)Zuweisungen und Umlagen 1.992 1.384 608

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 365 354 11

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39 50 -11

Privatrechtliche Leistungsentgelte 301 315 -14

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 169 114 55

Zinsen und sonstige Finanzerträge (Gewinnanteile) 75 65 10

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsänderungen 12 14 -2

sonstige ordentliche Erträge 120 126 -6

Ordentliche Erträge 6.029 5.314 715

Personalaufwendungen 1.314 1.128 186

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.247 1.142 105

Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen 584 541 43

Wertberichtigung auf Forderungen 12 4 8

Abschreibungen auf Finanzanlagen 8 23 -15

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25 20 5

Transferaufwendungen Gewerbsteuerumlage 111 118 -7

Transferaufwendungen Kreisumlage 1.093 990 103

Sonstige Transferaufwendungen 862 769 93

Sonstige ordentliche Aufwendungen 341 313 28

Ordentliche Aufwendungen 5.597 5.048 549

Ordentliches Ergebnis 432 266 166

Außerordentliche Erträge 1 208 -207

Außerordentliche Aufwendungen 2 37 -35

Sonderergebnis -1 171 -172

Gesamtergebnis 431 437 -6
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Das Gesamtergebnis von EUR 430.801,06 erhöht die Kapitalposition wie folgt: 

 

 
 

III. Finanzrechnung  
(Finanzlage, § 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SächsGemO) 
 
Die Entwicklung der Finanzlage und des Bestands an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr stellt sich 
wie folgt dar. 
 

 
 
Die kurzfristige Zahlungsfähigkeit war im Haushaltsjahr 2023 jederzeit gewährleistet.  
 
Zu Einzelheiten verweise ich auf die Finanzrechnung und die ausführlichen Erläuterungen zu den 
einzelnen Posten der Finanzrechnung im Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 
2023.  
 
 

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung, zum 
Jahresabschluss einschließlich Anhang 

 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1.  Eröffnungsbilanz 

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2011 wurde durch das staatliche Rechnungsprü-
fungsamt Zwickau überörtlich geprüft. Der Schlussbericht datiert vom 15.05.2016. 

Die Feststellungen des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Zwickau zur Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2011 führten zu Berichtigungen, die die Gemeinde Stützengrün in vergangenen 

31.12.2023

EUR

Kapitalposition 31.12. Vorjahr 11.036.704,46

Gesamtergebnis Berichtsjahr 430.801,06

Kapitalposition 31.12. Berichtsjahr 11.467.505,52

2023 2022

TEUR TEUR

Zahlungsmittelbestand am 01.01. 2.779 2.399

Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 954 401

Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit (i. Vj. Mittelzufluss) -1.568 119

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -147 -150

Mittelzufluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen -7 10

Zahlungsmittelbestand am 31.12. 2.011 2.779
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Jahresabschlüssen vorgenommen hat. Die Gemeinde Stützengrün wird nach erteilten Auskünften 
keine weiteren Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gemäß § 62 SächsKomHVO vornehmen. 

2. Vorjahresabschluss 

Der von mir geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2022 wurde vom Gemeinderat mit Beschluss GR 8/050/2025 vom 
24.06.2025 festgestellt.  

Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 
erfolgte durch Aushang an der Bekanntmachungstafel am Gemeindeamt Stützengrün gemäß der 
aktuellen Bekanntmachungssatzung sowie elektronisch auf der Internetseite der Gemeinde. In der 
ortsüblichen Bekanntgabe wurde auf die dauerhafte öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 
für das Haushaltsjahr 2022 hingewiesen.  
 

3. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der 
Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen nach meinen Feststellungen grundsätzlich die voll-
ständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. 

Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert und entspricht dem kommunalen Kontenrahmen der 
VwV KomHSys. Das Belegwesen ist übersichtlich geordnet. Die Vorjahreswerte wurden aus dem 
festgestellten Vorjahresabschluss übertragen. 

Die Gemeinde Stützengrün setzt die von der SAKD zertifizierte Software „SASKIA.de-IFR kommu-
nale Doppik“ ein.  

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Haushaltsjahr 2023 keine nennenswerten or-
ganisatorischen Änderungen erfahren. Bei meiner Prüfung habe ich keine Sachverhalte festge-
stellt, die dagegen sprechen, dass die von der Gemeinde Stützengrün getroffenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten 
Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 

Regelungen für den Datenschutz wurden getroffen. Im Rahmen einer gemeinsamen Zweckverein-
barung mit mehreren umliegenden Städten und Gemeinden wurde ein Datenschutzbeauftragter ab 
01.05.2019 bestellt.  
 
Alle PC und damit die auf den persönlichen Laufwerken und dem Server gespeicherten Daten sind 
durch ein individuelles Passwort des Mitarbeiters geschützt. Die einzelnen Fachverfahren und 
Softwareprogramme können nur mittels persönlicher Anmeldung (Kennwort) geöffnet werden. 
 
Die Buchführung entspricht nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus 
weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen 
Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss geführt. 

  



Dr. Karl-Christian Stopp 
Wirtschaftsprüfer ∙ Steuerberater 

 

 

Seite 12 von 19 

 

4. Sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßige Begründung und Belegung der einzelnen 
Rechnungsbeträge  
(§ 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SächsGemO) 

Die im Rahmen der örtlichen Prüfung von mir vorgenommene Prüfung der Dokumentation der 
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sowie Zahlungszuordnung in den dafür vorgesehenen 
Vordrucken entsprach in den von mir eingesehenen Stichproben für das Haushaltsjahr 2023 der 
Dienstanweisung zur Organisation und Aufgabenwahrnehmung der Kasse im neuen kommunalen 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in der Fassung der 5. Änderung, welche am 
15.03.2021 in Kraft getreten ist, bzw. in der ab 01.09.2023 gültigen Fassung. 

Im Haushaltsjahr 2023 fand am 16.10.2023 eine unvermutete Kassenprüfung statt.  

5. Jahresabschluss einschließlich Anhang und Anlagen 

Im Jahresabschluss, bestehend aus Vermögens-, Ertrags- und Finanzrechnung sowie Anhang, für 
das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 der Gemeinde Stützengrün wurden die 
kommunalrechtlichen Vorschriften beachtet. 

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und 
den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurde die formelle Kontinuität der Vermö-
gensrechnung gewahrt. Die Vermögensrechnung wurde entsprechend den Vorschriften des § 51 
SächsKomHVO gegliedert. Die Gliederung der Ertrags- und Finanzrechnung erfolgte entsprechend 
den §§ 48 f SächsKomHVO. Die gemäß VwV KomHSys vorgeschrieben Muster 11 bis 13 wurden 
beachtet. 

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er enthält die gesetzlich vorgeschriebenen 
Angaben vollständig und zutreffend. Die Anlagen zum Anhang sind entsprechend den Vorschriften 
§ 88 Sächs GemO i. V. m. § 54 SächsKomHVO i. V. m. und nach den Mustern 14 bis 16 der VwV 
KomHSys aufgestellt und beigefügt.  

Der Jahresabschluss entspricht nach meinen Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften ein-
schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. 

6. Rechenschaftsbericht 

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vor-
schriften.  

Der Rechenschaftsbericht steht mit dem Jahresabschluss und meinen bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gemeinde Stützengrün. Die Angaben nach § 53 SächsKomHVO sind vollständig und zutreffend. 

Mir sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Ereignisse oder Maßnahmen von 
besonderer Bedeutung, die nicht im Rechenschaftsbericht genannt sind, bekannt geworden, über 
die zu berichten wäre. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen 

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen sind im Anhang der Gemeinde Stüt-
zengrün erläutert. Darauf wird verwiesen. 

2. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses einschließlich 
Anhang 

Nach meiner pflichtgemäß durchgeführten Prüfung bin ich – unter Würdigung der wesentlichen Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden – zu der Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss 
einschließlich Anhang mit Anlagen insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gemeinde Stützengrün vermittelt. 

III. Feststellungen oder Empfehlungen früherer bzw. anderer 
Prüfungsberichte 

 
Der Prüfungsbericht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Zwickau über die überörtliche Prü-
fung der Gemeinde Stützengrün, Haushalts- und Wirtschaftsführung in den Haushaltsjahren 2008 
bis 2017 aus Juni 2020 enthält Folgerungen und Hinweise, die mit Ausnahme der fristgerechten 
Feststellung der Jahresabschlüsse und regelmäßiger Durchführung von Inventuren zwischenzeit-
lich erfüllt wurden. 
 
 

E. Einhaltung des Haushaltplans 2023 (§ 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
SächsGemO) 

 

1. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 
 
Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in seiner 
Sitzung am 21.03.2023 (GR 7/216/2023). Die Bestätigung der Rechtsaufsichtsbehörde, 
des Landratsamtes Erzgebirgskreis, erfolgte mit Bescheid vom 15.05.2023. Auflagen ergingen zur 
Vorlage der Jahresabschlüsse 2020 und 2021. 
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2. Einhaltung des Haushaltsplans 2023 
 

 
 
Zu Einzelheiten verweise ich auf die Ergebnisrechnung und die ausführlichen Erläuterungen zu 
den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung im Anhang und Rechenschaftsbericht zum 
Jahresabschluss 2023. 
 

 
 
Zu Einzelheiten verweise ich auf die Finanzrechnung und die ausführlichen Erläuterungen zu den 
einzelnen Posten der Finanzrechnung im Anhang und Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 
2023. 
 
 
 
 
  

Ergebnishaushalt Plan Pl.-Fortschr. Ist Abwei-

2023 2023 2023 chung

TEUR TEUR TEUR TEUR

Ordentliche Erträge 5.740 5.740 6.029 289

Ordentliche Aufwendungen 5.693 5.750 5.597 -153

Ordentliches Ergebnis 47 -10 432 442

Außerordentliche Erträge 50 50 1 -49

Außerordentliche Aufwendungen 10 10 2 -8

Sonderergebnis 40 40 -1 -41

Gesamtergebnis 87 30 431 401

Finanzhaushalt Plan Pl.-Fortschr. Ist Abwei-

2023 2023 2023 chung

TEUR TEUR TEUR TEUR

1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 230 173 954 781

2. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -2.201 -2.209 -1.568 641

3. Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -152 -152 -147 5

4. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 0 0 -6 -6

5. Saldo aus Ein-/Ausz. aus Ermächt. Vorjahre -128 -127 0 127

6. Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -2.251 -2.315 -767 1.548
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F. Prüfvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe ich dem Jahresabschluss zum 
31.12.2023 und dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2023 der Gemeinde Stützengrün 
den folgenden uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt. 

An die Gemeinde Stützengrün: 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses 

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Vermögensrechnung, Ertragsrechnung, Finanz-
rechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der Gemeinde Stützengrün für das 
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden geprüft.  

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen der Gemeindeordnung für den Frei-
staate Sachsen (SächsGemO) i. V. m. der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO).  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

Die Prüfung umfasst auch die Beurteilung der angewandten Haushaltsgrundsätze, insbesondere 
ob 

• bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-
gensverwaltung vorschriftsgemäß verfahren worden ist, 

• die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsgemäß begründet und 
belegt sind, 

• der Haushaltsplan eingehalten worden ist und 

• das Vermögen, die Kapitalpositionen, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungsposten 
und Schulden richtig nachgewiesen worden sind. 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  

Ergänzend bemerke ich, dass 

• die Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 überschritten 
wurde und 
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• die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 nicht einen Monat vor Beginn des Haus-
haltsjahres 2023 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt wurde. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 104 
SächsGemO i. V. m. der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über das 
kommunale Prüfungswesen (SächsKomPrüfVO) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) 
durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ meines Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von der Gemeinde unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin 
der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Hinweis auf sonstige Sachverhalte: Die angewandten Rechnungslegungsvorschriften 

• Die kommunale Doppik im Freistaat Sachsen enthält ein Passivierungsverbot für Pensions-
verpflichtungen gegenüber Beamten. Es werden daher nicht alle Verpflichtungen der Ge-
meinde im Jahresabschluss abgebildet. 

• Die Bilanzierung der von der Gemeinde gehaltenen Beteiligungen an Unternehmen und 
Zweckverbänden erfolgt nach dem Wahlrecht gemäß § 89 Abs. 5 S. 2 SächsGemO nach 
der Eigenkapitalspiegelmethode. Erhöhungen des Eigenkapitals der Beteiligungen und 
Zweckverbände führen zu Zuschreibungen der Wertansätze. Diese Zuschreibungen stellen 
unter bestimmten Voraussetzungen unrealisierte Gewinne dar.  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der SächsKomHVO in allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss bein-
haltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

● identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter 
– falscher Darstellungen im Jahresabschluss, plane und führe Prüfungshandlungen als Re-
aktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können. 

● gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit die-
ses Systems der Gemeinde abzugeben. 

● beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

● ziehe ich auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätig-
keit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss 
komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, mein Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe 
meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können je-
doch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann. 

● beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung des Rechenschaftsberichts 

Prüfungsurteil 

Ich habe den Rechenschaftsbericht der Gemeinde Stützengrün für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2023 geprüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Rechenschaftsbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeinde-
ordnung für den Freistaate Sachsen (SächsGemO) i. V. m. der Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO). 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Ich habe meine Prüfung des Rechenschaftsberichts unter Beachtung des International Standard on 
Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.  

Danach wende ich als Wirtschaftsprüfer die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: 
Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufs-
pflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/verei-
digte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit habe ich eingehalten. 

Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemes-
sen sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Rechenschaftsbericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts, der in 
allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaate Sachsen 
(SächsGemO) i. V. m. der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die 
kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO) entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts in Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaate Sachsen (SächsGemO) i. V. m. der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft 
(SächsKomHVO).zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Rechenschaftsbericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts 

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht in 
allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaate Sachsen 
(SächsGemO) i. V. m. der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die 
kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO) entspricht. 








